
3. Strafvollzugsgesetz

Kapitel II
Gestaltung des Vollzuges 

Allgemeine Bestimmungen

§ 10
Die Gestaltung des Vollzuges der Strafen mit Frei
heitsentzug hat entsprechend den Anforderungen an 
eine sichere Verwahrung und eine wirksame Erzie
hung der Strafgefangenen zu gesellschaftsgemäßem 
Verhalten zu erfolgen. Die Schwere der begangenen 
Straftat und die Erfordernisse der Erziehung der 
Strafgefangenen bilden die Grundlage für einen dif
ferenzierten Vollzug.

Anmerkung: Vgl. §§ 1-4 der 1. DB zum StVG (Reg.- 
Nr. 3.1.).

§ 11
(1) Die sichere Verwahrung und Erziehung der 
Strafgefangenen ist durch Trennungen beim Vollzug 
zu fördern.
(2) Die Trennung ist
1. nach Arten der Strafen mit Freiheitsentzug,
2. nach Geschlechtern,
3. zwischen Jugendlichen und Erwachsenen,
4. zwischen Erstbestraften und Rückfalltätern 
durchzuführen. Von den Trennungsgrundsätzen ge
mäß den Ziffern 1 und 4 kann im Interesse einer wir
kungsvolleren Erziehung oder Sicherheit bei Not
wendigkeit befristet abgewichen werden.

Anmerkung: Vgl. §5 der l.DB zum StVG (Rcg.- 
Nr. 3.1.).

Freiheitsstrafe an Erwachsenen

§ 12
(1) Während des Vollzuges der Freiheitsstrafe ist 
den Strafgefangenen die Schwere und Verwerflich
keit der begangenen Straftat und die Unantastbar
keit der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung 
bewußt zu machen. Durch Anwendung geeigneter 
Erziehungsmaßnahmen ist das Bemühen der Straf
gefangenen um Bewährung und Wiedergutma
chung, zur Entwicklung und Festigung eines gesell
schaftlichen Pflichtbewußtseins und zur zielgerichte
ten Vorbereitung auf die Wiedereingliederung zu 
fördern.
(2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im allge
meinen oder erleichterten Vollzug durchgeführt.
(3) Der erleichterte Vollzug unterscheidet sich vom 
allgemeinen Vollzug durch eine größere Bewegungs
freiheit der Strafgefangenen, erweiterte Möglichkei
ten für die Anwendung von Anerkennungen, Ein
schränkungen bei der Anwendung von Disziplinar
maßnahmen, den erweiterten Umfang der persönli
chen Verbindungen mit Angehörigen und anderen

Personen und einen höheren Verfügungssatz für den 
Einkauf.

Anmerkung: Vgl. §6 der l.DB zum StVG (Reg.- 
Nr. 3.1.).
§ 13
Die Freiheitsstrafe ist im allgemeinen Vollzug zu 
vollziehen, wenn
1. der Strafgefangene wegen Verbrechens verurteilt 

worden ist,
2. der Strafgefangene wegen eines vorsätzlich be

gangenen Vergehens verurteilt wurde und er be
reits wegen eines Verbrechens vorbestraft ist,

3. das Gericht im Urteil die Durchführung der Frei
heitsstrafe im allgemeinen Vollzug festgelegt hat.

§ 14
Die Freiheitsstrafe ist im erleichterten Vollzug zu 
vollziehen, wenn
1. der Strafgefangene wegen eines fahrlässig began

genen Vergehens verurteilt worden ist,
2. der Strafgefangene wegen eines vorsätzlich be

gangenen Vergehens verurteilt wurde und er 
noch nicht wegen eines Verbrechens vorbestraft 
ist,

3. das Gericht im Urteil die Durchführung zur Frei
heitsstrafe im erleichterten Vollzug festgelegt 
hat.

§ 15
(1) Strafgefangene, die im allgemeinen Vollzug ihr 
Bemühen um Bewährung und Wiedergutmachung 
durch ein einwandfreies Gesamtverhalten hinrei
chend bewiesen haben, können durch den Leiter der 
Strafvollzugseinrichtung in den erleichterten Voll
zug überwiesen werden. Der Staatsanwalt ist zu in
formieren.
(2) Die Überweisung Strafgefangener vom erleich
terten in den allgemeinen Vollzug kann erfolgen, 
wenn sie sich auch nach Anwendung der zulässigen 
Vollzugs- und Disziplinarmaßnahmen der erzieheri
schen Einflußnahme hartnäckig widersetzen bzw. 
die Ordnung im erleichterten Vollzug in erheblichem 
Maße stören. Die Überweisung bedarf der Zustim
mung des Staatsanwaltes und erfolgt durch Entschei
dung des Leiters der Verwaltung Strafvollzug. Sind 
die Gründe für die Überweisung weggefallen, ist die 
Überweisung rückgängig zu machen.
(3) Die Überweisung bedarf der Zustimmung des 
Gerichts, wenn im Urteil eine Festlegung über den 
Vollzug der Freiheitsstrafe im erleichterten oder all
gemeinen Vollzug getroffen worden ist.

Anmerkung: Vgl. §7 der l . D B  zum StVG (Reg.- 
Nr. 3.1.).
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